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@ Veroffentlicht am 12.05.1997

Rechtssatz

Halt der Beschuldigte seinen gedffneten ReisepalR auf Hohe des offenen Seitenfensters seines PKW's und vermeinte,
vom Gendarmeriebeamten an der Grenzkontrollstelle durchgewunken worden zu sein, weshalb er seine Fahrt in
Richtung Loibltunnel und Slowenien fortsetzte und vermeint er einer gesonderten Grenzkontrolle nicht unterzogen zu
werden, so war fur ihn keine Veranlassung, sich einer Grenzkontrolle zu entziehen und handelt er nicht vorsatzlich.
Auch handelte der Beschuldigte nicht bedingt vorsatzlich, da er in einem solchen Fall zumindest den Erfolg fur moglich
halten miRte, was dann nicht der Fall ist, wenn er der Uberzeugung war, von Gendarmeriebeamten durchgewunken
worden zu sein und fur sich ausschloB, sich einer Grenzkontrolle entzogen zu haben. Da er die Verwirklichung des
deliktischen Sachverhaltes - dh, sich der Grenzkontrolle zu entziehen - nicht einmal ansatzweise fur moglich gehalten

hat, liegt nicht einmal bedingter Vorsatz vor (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1997/05/12 KUVS-365/4/97
	JUSLINE Entscheidung


